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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Behandlung der vorliegenden Bauanträge  
   

1.1 Bauantrag zum Anbau an bestehendes Wohnhaus auf dem Grundstück FlNr. 
638/94 Gemarkung Dietenhofen (Siemensstraße 14) 

BA/1429/2
020-2026 

   

1.2 Antrag auf Nutzungsänderung vom Seminargebäude zu Beherbergungsräu-
men auf dem Grundstück FlNr. 600 Gemarkung Seubersdorf (Oberschlauers-
bach 31) 

BA/1430/2
020-2026 

   

1.3 Antrag auf Nutzungsänderung von Lagerräumen zu Aufenthaltsräumen auf 
dem Grundstück FlNr. 600 Gemarkung Seubersdorf (Oberschlauersbach 31) 

BA/1431/2
020-2026 

   

1.4 Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem 
Grundstück FlNr. 2240 Gemarkung Haasgang (Adelmannsdorf) 

BA/1410/2
020-2026/1 

   

1.5 Bauantrag zum Neubau einer Garage mit Anbau und Flachdach auf dem 
Grundstück FlNr. 692/31 Gemarkung Dietenhofen (Storchenweg 2) 

BA/1353/2
020-2026/1 

   

2 E-Carsharing im Gebiet der LAG Rangau; Standortfestlegung BA/1418/2
020-2026 

   

3 Vorgehen bei Verkehrsrechtlichen Anordnungen BA/1432/2
020-2026 
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1. Bürgermeister Rainer Erdel eröffnet um 19:01 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und 
stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Ortsentwicklungs-, Bau-, 
Umwelt- und Energieausschusses fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Behandlung der vorliegenden Bauanträge  

 
  
 
 

TOP  1.1 
Bauantrag zum Anbau an bestehendes Wohnhaus auf dem 
Grundstück FlNr. 638/94 Gemarkung Dietenhofen (Siemens-
straße 14) 

 

 
Zum Anbau an bestehendes Wohnhaus auf dem Grundstück FlNr. 638/94 Gemarkung Dietenh-
ofen (Siemensstraße 14) wurde ein Bauantrag eingereicht. 
 

 
 
Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8 „Nord West“.  
 
Hinsichtlich der Festsetzungen des Bebauungsplanes sind folgende Befreiungen erforderlich: 

- Überschreitung der Baugrenze 
- Dachneigung (zulässig: 30-35°; geplant: 25°) 
- Kniestock (zulässig: 30 cm; geplant: 50 cm) 

 
Die Erschließung ist gesichert. 
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Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB zum Anbau an bestehendes Wohnhaus auf dem Grund-
stück FlNr. 638/94 Gemarkung Dietenhofen (Siemensstraße 14) wird erteilt. 
 
Des Weiteren wird das Einvernehmen zu den Befreiungen von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 8 „Nord West“ hinsichtlich der 

- Überschreitung der Baugrenze 
- Dachneigung (zulässig: 30-35°; geplant: 25°) 
- Kniestock (zulässig: 30 cm; geplant: 50 cm) 

erteilt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0  Anwesend 0  Befangen 0   
 
 

TOP  1.2 
Antrag auf Nutzungsänderung vom Seminargebäude zu Beher-
bergungsräumen auf dem Grundstück FlNr. 600 Gemarkung 
Seubersdorf (Oberschlauersbach 31) 

 

 
Für eine Nutzungsänderung vom Seminargebäude zu Beherbergungsräumen auf dem Grund-
stück FlNr. 600 Gemarkung Seubersdorf (Oberschlauersbach 31) wurde ein Antrag auf Bauge-
nehmigung eingereicht. 

 
 
Das Baugrundstück befindet sich im Innenbereich und daher richtet sich die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB. Das Bauvorhaben fügt sich in Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbauten Grundstücksflächen in die 
Eigenart der näheren Umgebung ein. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB zur Nutzungsänderung vom Seminargebäude zu Beher-
bergungsräumen auf dem Grundstück FlNr. 600 Gemarkung Seubersdorf (Oberschlauersbach 
31) wird erteilt. 
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einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0  Anwesend 0  Befangen 0   
 
 

TOP  1.3 
Antrag auf Nutzungsänderung von Lagerräumen zu Aufent-
haltsräumen auf dem Grundstück FlNr. 600 Gemarkung Seu-
bersdorf (Oberschlauersbach 31) 

 

 
Für eine Nutzungsänderung von Lagerräumen zu Aufenthaltsräumen auf dem Grundstück FlNr. 
600 Gemarkung Seubersdorf (Oberschlauersbach 31) wurde ein Antrag auf Baugenehmigung 
eingereicht. 
 

 
Das Baugrundstück befindet sich im Innenbereich und daher richtet sich die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB. Das Bauvorhaben fügt sich in Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbauten Grundstücksflächen in die 
Eigenart der näheren Umgebung ein. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB zur Nutzungsänderung von Lagerräumen und Aufent-
haltsräumen auf dem Grundstück FlNr. 600 Gemarkung Seubersdorf (Oberschlauersbach 31) 
wird erteilt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0  Anwesend 0  Befangen 0   
 
 

TOP  1.4 
Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Gara-
ge auf dem Grundstück FlNr. 2240 Gemarkung Haasgang 
(Adelmannsdorf) 

 

 
Zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grundstück FlNr. 2240 Gemarkung 
Haasgang (Adelmannsdorf) wurde ein Antrag auf Vorbescheid eingereicht und in der Sitzung 
des Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschusses am 09.02.2026 beraten und 
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mehrheitlich abgelehnt. 

 
Da es sich gemäß der Prüfung nach § 36 BauGB um ein bauplanungsrechtlich unzulässiges 
Bauvorhaben im Außenbereich (§35 BauGB) handelt, dieses aber zugunsten des 
Wohnungsbaus dienen soll, ist gemäß § 36a BauGB zu entscheiden, ob die Vorschrift des § 
246e BauGB (Bauturbo) angewendet wird. Hierfür ist eine gesonderte gemeindliche 
Stellungnahme vorzulegen. 
 
Das Bauvorhaben dient der Errichtung eines Wohngebäudes, wobei sich das geplante 
Baugrundstück im räumlichen Zusammenhang mit dem Innenbereich des bebauten Ortsteiles 
befindet (§ 246e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 BauGB). Der räumliche Zusammenhang gilt in der 
Regel bis zu einem Abstand von 100 Metern vom bebauten Siedlungsbereich. 
 
Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet und somit einer erheblichen Umweltauswirkung 
wurde die Untere Naturschutzbehörde beim LRA Ansbach um eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung gebeten (§ 246e Abs. 1 Satz 2 BauGB). 
 



Sitzung des Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieaus-
schusses vom 23.03.2026 

Seite 7 

 

 
Folgende Stellungnahmen sind eingegangen: 
 
 
Sachgebiet Nr. 44 „Technischer Umweltschutz Naturschutz“  
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Sachgebieten Nr. 42 „Erlaubnis Schutzzone Naturpark Frankenhöhe“  
 

 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein Eingriffs- und Ausgleichsflächenplan inkl. 
Pflanzplan mit der dazugehörigen Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung mit dem Bauantrag 
vorzulegen ist. 
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Wasserversorgung 
Laut Auskunft des Zweckverbandes der Dillenberggruppe besteht kein Anschlussrecht nach § 4 
WAS (Wasserabgabesatzung), ein Anschluss ist aber technisch möglich. Der Anschluss für das 
Baugrundstück ist in voller Höhe vom Eigentümer zu erstatten. Zur Nutzung der gemeindlichen 
Fläche FlNr. 2251 ist eine Gestattung vorzulegen. 
 
Abwasserbeseitigung 
Laut den Planunterlagen soll an den Schmutzwasserkanal auf Höhe der Hausnummer 31 ange-
schlossen werden. 
 
Zufahrt 
Geplant ist eine Zufahrt über den gemeindlichen nicht gewidmeten Weg FlNr. 2251 Gemarkung 
Haasgang. Die öffentlich gewidmete Verkehrsfläche FlNr. 282/3 endet westlich an der Haus-
nummer 31. 
 
Eine Erschließung ist zum jetztigen Zeitpunkt nicht gesichert. 
 
Im Rahmen eines möglichen Baugenehmigungsverfahrens wäre zu überlegen, ob zwischen 
dem Bauherren und der Gemeinde ein städtebaulicher Vertrag zur Regelung verschiedenster 
Aspekte (z. B. Bauverpflichtung, Selbstbezugsverpflichtung etc.) geschlossen wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Zustimmung nach § 36a BauGB zum Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Einfamili-
enhauses mit Garage auf dem Grundstück FlNr. 2240 Gemarkung Haasgang (Adelmannsdorf) 
wird erteilt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0  Anwesend 0  Befangen 0   
 
 

TOP  1.5 
Bauantrag zum Neubau einer Garage mit Anbau und Flachdach 
auf dem Grundstück FlNr. 692/31 Gemarkung Dietenhofen 
(Storchenweg 2) 

 

 
Für den Neubau einer Garage mit Anbau und Flachdach auf dem Grundstück FlNr. 692/31 Ge-
markung Dietenhofen (Storchenweg 2) wurde ein Bauantrag eingereicht, in der Sitzung des 
Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschusses am 08.12.2025 behandelt und ein-
stimmig abgelehnt. Das Landratsamt Ansbach bittet um ein erneutes Stellungnachmeersuchen 
zum Bauvorhaben. 
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Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 39 „Nördlich 
der Rüderner Straße – BA 1“.  
 
Da die geplante Garage mit Anbau und Flachdach auf dem Grundstück FlNr. 692/31 Gemar-
kung Dietenhofen (Storchenweg 2) die Anforderungen des Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BayBO 
nicht erfüllt (mittlere Wandhöhe über 3 m), ist das geplante Bauvorhaben nicht als verfahrensfrei 
zu werten.  
 
Zum Grundstück FlNr. 692/26 (Storchenweg 4) liegt auf der Grenze eine mittlere Wandhöhe 
von 3,74 m vor.  
 

 
Die mittlere Wandhöhe zum Grundstück FlNr. 692/32 Gemarkung Dietenhofen (Am Schwanen-
ring 1) beträgt 3,02 m. 
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Aufgrund der Überschreitung der zulässigen mittleren Wandhöhe von 3 m wird eine Abwei-
chung von Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BayBO beantragt. Die Entscheidungsbefugnis hierfür liegt 
beim Landratsamt Ansbach. 
 
An der nördlichen Grundstücksgrenze befindet sich eine Stützmauer mit bis zu 1,25 m Höhe 
und an der östlichen Grundstücksgrenze eine Stützmauer mit bis zu 1,00 m Höhe. Diese Höhen 
entsprechen nicht den örtlichen Bauvorschriften gemäß § 7 Nr. 7.4 der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 39 „Nördlich der Rüderner Straße – BA 1“. Sie sind Bestandteile eines noch 
laufenden Verfahrens. 
 
Da die geplante Garage an der östlichen Grundstücksgrenze auf der Stützmauer errichtet wer-
den soll, stellt die Bauherrin einen Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 39 „Nördlich der Rüderner Straße – BA 1“ hinsichtlich 
 

- Höhe der Stützmauer an der östlichen Grundstücksgrenze (zulässig: 0,5 m; geplant: bis 
zu 1,0 m) 

 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB für den Neubau einer Garage mit Anbau und Flachdach 
auf dem Grundstück FlNr. 692/31 Gemarkung Dietenhofen (Storchenweg 2) wird erteilt. 
 
Des Weiteren wird das Einvernehmen zu den Befreiungen von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 39 „Nördlich der Rüderner Straße – BA 1“ hinsichtlich 

- Höhe der Stützmauer an der östlichen Grundstücksgrenze (zulässig: 0,5 m; geplant: bis 
zu 1,0 m) 

erteilt. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0  Anwesend 0  Befangen 0   
 
 

TOP  2 E-Carsharing im Gebiet der LAG Rangau; Standortfestlegung  

 
Im Rahmen der Marktgemeinderatssitzung am 28.10.2025 wurde beschlossen, dass das Ange-
bot des E-Carsharings umgesetzt werden soll. Als Standort für die erforderliche Ladesäule wur-
de der Parkplatz gegenüber des Moosweihers benannt.  
Nun stellte sich jedoch bei der weiteren Prüfung des Standortes heraus, dass sich dort kein 
direkter Stromanschluss für die Versorgung der Ladesäule befindet, weshalb eine Standortal-
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ternative gefunden werden sollte. 
 
Es ist sinnvoll, den Standort des E-Carsharings im Zentrum des Gemeindegebietes zu errich-
ten. 
Folgende Standorte wären hinsichtlich eines Stromanschlusses (rote Markierung) möglich: 

 
1. Parkplatz Schloss 

 

 
 

2. Parkplatz nördlich des Buswartehäuschens/öffentliches WC am Marktplatz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Festplatz 
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4. Parkplatz Kita Abenteuerland 
 

 
 

5. Parkplatz unterhalb Parkdeck ehem. Gutkauf-Markt 
 

 
 
An der Standortwahl Festplatz sowie Parkplatz Schloss gilt es zu bedenken, dass die Ladesäu-
le an Festen wie Weihnachtsmarkt, Kirchweih etc. nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. 
 
Nach Rücksprache mit der N-ERGIE erhielt man die Auskunft, dass an allen drei Standorten der 
Standardanschluss (2x22 kW, 63 A) möglich ist. Dies ist jedoch eine praxisorientierte Einschät-
zung, die genaue Belastung kann erst bei der Anschlussbeantragung errechnet werden.  
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Seitens der deer GmbH wurde mitgeteilt, dass bereits 10 Kommunen der LAG Rangau zuge-
sagt haben, weshalb sodann der niedrigste zu zahlende Baukostenzuschuss von 4.902 € greift.  
 
Für den erforderlichen Netzanschluss sind Kosten in Höhe von circa 5.100,00 € inkl. MwSt. zu 
erwarten. Hierbei ist eine Verlegelänge von bis zu 40 Meter und eine max. Leistung von 3 x 63 
A vorgesehen. Seitens der N-ERGIE wird bei der Erstellung des örtlichen Verteilernetzes ein 
Baukostenzuschuss als leistungsabhängiger Beitrag des Anschlussnehmers von 791,47 € fällig. 
 
Seitens der deer GmbH wurde folgender Auszug aus dem Vertrag übermittelt: 

 
Überlassungsgeber ist in diesem Fall die Kommune – Überlassungsnehmer die deer GmbH.  
Eine Erhöhung der Blockiertage auf max. fünf Tage ist möglich. Alles darüber hinaus geht nicht.  
 
Die Bauverwaltung empfiehlt, einen Favoriten und eine mögliche Alternative hinsichtlich des 
Standortes der Ladesäule zu wählen, sollte sich bei der Beantragung des Netzanschlusses 
herausstellen, dass an einem gewählten Standort die vorhandene Kapazität etc. nicht ausreicht.   
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschuss empfiehlt dem Marktgemeinderat, 
das E-Carsharing mit einer Ladesäule am Standort Nr. 5 „Parkplatz unterhalb Parkdeck ehem. 
Gutkauf-Markt“ zu realisieren. Als mögliche Alternative sollen die Längsparkplätze östlich der 
katholischen Kirche gewählt werden.  
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0  Anwesend 0  Befangen 0   
 
 

TOP  3 Vorgehen bei Verkehrsrechtlichen Anordnungen  

 
zurückgestellt  
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Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Rainer Erdel um 19:29 Uhr die öffentli-
che Sitzung des Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschusses. 
 
 
 
 
 
 
 

Rainer Erdel    Milena Wilhelm 
Erster Bürgermeister    Schriftführung 
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